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Bemerkung -
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Deskriptoren Familienversicherung

Einkommenssteuerbescheid
Gesamteinkommen
Bindungswirkung

Leitsätze 1. Der Stammversicherte kann im
eigenen Name auf Feststellung der
Familienversicherung seines Ehegatten
klagen. 

2. Aufgrund der vollständigen Parallelität
zwischen steuerrechtlicher und
sozialversicherungsrechtlicher
Einkommensermittlung erfolgt der
Nachweis des Gesamteinkommens
grundsätzlich ausschließlich durch den
Steuerbescheid.

3. Nicht maßgeblich ist der
Einkommenssteuerbescheid, wenn er
offensichtlich fehlerhaft ist.

Normenkette SGB V § 10
SGB IV § 16
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Der Bescheid der Beklagten vom 20.MÃ¤rz 2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 21. Juli 2017 wird aufgehoben.

Die Beklagte hat die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers zu erstatten.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um das Bestehen der Familienversicherung der Ehefrau des
KlÃ¤gers in der Zeit vom 31. August 2016 bis zum 31. Mai 2017.

Die 1959 geborene Ehefrau war zunÃ¤chst aufgrund eines Antrags aus Februar
2016 ab 1. April 2016 beitragsfrei im Rahmen des MitgliedschaftsverhÃ¤ltnisses des
KlÃ¤gers bei der Beklagten in der Familienversicherung gesetzlich
krankenversichert. Bei Antragstellung hatte der KlÃ¤ger angegeben, seine Ehefrau
habe keine EinkÃ¼nfte. Zum Nachweis legte er den Einkommenssteuerbescheid
fÃ¼r das Jahr 2014 vom 26. August 2015 vor.

Mit Bescheid vom 24. MÃ¤rz 2016 bestÃ¤tigte die Beklagte die DurchfÃ¼hrung der
Familienversicherung ab dem 1. April 2016.

Im Rahmen einer turnusmÃ¤Ã�igen Ã�berprÃ¼fung im Februar 2017 legte der
KlÃ¤ger den Einkommenssteuerbescheid fÃ¼r das Jahr 2015 vom 19. August 2016
vor. Hierin waren zugunsten der Ehefrau des KlÃ¤gers EinkÃ¼nfte aus
KapitalvermÃ¶gen in HÃ¶he von 13.670,00 EUR berÃ¼cksichtigt.

Mit Bescheid vom 10. MÃ¤rz 2017 hob die Beklagte die DurchfÃ¼hrung der
Familienversicherung zum 1. April 2016 auf.

Hiergegen legte der KlÃ¤ger am 20. MÃ¤rz 2017 Widerspruch ein. Zur
BegrÃ¼ndung bezog er sich darauf, dass die EinkÃ¼nfte aus KapitalvermÃ¶gen in
dem Steuerbescheid fÃ¤lschlich seiner Ehefrau zugeordnet seien. Richtigerweise
handele es sich um seine EinkÃ¼nfte.

Mit Teilabhilfebescheid vom 28. MÃ¤rz 2017 hob die Beklagte den Bescheid vom 20.
MÃ¤rz 2017 teilweise auf und beendete die Familienversicherung erst ab dem 31.
August 2016.

Mit Widerspruchsbescheid vom 21. Juli 2017 wies die Beklagte den
aufrechterhaltenen Widerspruch im Ã�brigen zurÃ¼ck. Gem. Â§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr.
2 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch â�� Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz (SGB X) sei die Familienversicherung ab dem 31. August 2016 zu
beenden gewesen. Der KlÃ¤ger sei hinsichtlich der EinkÃ¼nfte seiner Ehefrau
auskunfts- und mitteilungspflichtig gem. Â§ 206 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch
FÃ¼nftes Buch â�� Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V). Inhaltlich komme es
fÃ¼r die Frage, ob ein die Familienversicherung ausschlieÃ�endes Einkommen der
Ehefrau gegeben sei, nur auf die Feststellungen im Steuerbescheid an, denn das
Gesamteinkommen werden entsprechend Â§ 16 Sozialgesetzbuch Viertes Buch
(SGB IV) als die Summer der EinkÃ¼nfte im Sinne des Einkommenssteuerrechts
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definiert. Vorliegend sei die Einkommensgrenze Ã¼berschritten.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 10. August 2017 Klage vor dem Sozialgericht
Darmstadt erhoben. Er meint, der Einkommenssteuerbescheid sei fehlerhaft.
Einspruch habe er hiergegen jedoch nicht erhoben, weil sich der Fehler
steuerrechtlich nicht auswirke, weil beide Ehegatten zusammen veranlagt seien.
Hier kÃ¶nne jedoch die Beklagte von den Feststellungen des Steuerbescheids
dennoch abweichen. Der Fehler des Steuerbescheids sei offensichtlich, eigene
Ermittlungen der Beklagten wÃ¤ren mit keinem nennenswerten Aufwand
verbunden. Zugunsten der Ehefrau des KlÃ¤gers sei daher weiter eine beitragsfreie
Familienversicherung durchzufÃ¼hren.

Der KlÃ¤ger beantragt,
den Bescheid der Beklagten vom 20.MÃ¤rz 2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 21. Juli 2017 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt schriftlich,
die Klage abzuweisen.

Sei bezieht sich zur BegrÃ¼ndung auf die GrÃ¼nde ihrer
Verwaltungsentscheidungen.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Beiziehung der Steuerunterlagen bezÃ¼glich
der ZinseinkÃ¼nfte des KlÃ¤gers und seiner Ehefrau aus den Jahren 2015 und 2016
beim Finanzamt Darmstadt.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestands wird Bezug genommen auf den Inhalt der
Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsakte der Beklagte, der Gegenstand
der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Klage ist zulÃ¤ssig.

Insbesondere steht der ZulÃ¤ssigkeit der Klage nicht entgegen, dass der KlÃ¤ger als
Stammversicherter die Feststellung der Familienversicherung betreibt, obwohl diese
nach Â§ 10 SGB V ihrer Ausgestaltung nach eine eigene Versicherung des
FamilienangehÃ¶rigen â�� also hier seiner Ehefrau â�� ist. Die
Familienversicherung ist streng akzessorisch, ihr Bestehen und Nichtbestehen
betrifft zugleich Ausgestaltung und Umfang der Stammversicherung, so dass ihre
Feststellung und Ablehnung zugleich die eigene Rechtsposition des
Stammversicherten, also des KlÃ¤gers, unmittelbar berÃ¼hrt (BSG, Urteil vom 23.
Oktober 1996 â�� 4 RK 1/96 Rn. 17).

Die Klage ist auch begrÃ¼ndet.

Der Bescheid der Beklagten vom 20.MÃ¤rz 2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 21. Juli 2017 war rechtswidrig und verletzte den
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KlÃ¤ger in seinen Rechten. Der Bescheid war daher aufzuheben.

Die Beklagte konnte den Bescheid vom 1. April 2016, mit dem die DurchfÃ¼hrung
der Familienversicherung zugunsten der Ehefrau des KlÃ¤gers festgestellt worden
war, nicht gem. Â§ 48 SGB X aufheben. Es fehlte an einer wesentlichen Ã�nderung
der VerhÃ¤ltnisse.

Versichert sind gem. Â§ 10 Abs. 1 SGB V unter anderem der Ehegatte von
Mitgliedern, wenn dieser

1. seinen Wohnsitz oder gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im Inland hat,
2. nicht nach Â§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 2a, 3 bis 8, 11 bis 12 SGB V oder nicht freiwillig
versichert ist,
3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versicherungspflicht befreit ist; dabei
bleibt die Versicherungsfreiheit nach Â§ 7 auÃ�er Betracht,
4. nicht hauptberuflich selbstÃ¤ndig erwerbstÃ¤tig ist und
5. kein Gesamteinkommen hat, das regelmÃ¤Ã�ig im Monat ein Siebtel der
monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�e nach Â§ 18 des Vierten Buches Ã¼berschreitet; bei
Abfindungen, EntschÃ¤digungen oder Ã¤hnlichen Leistungen
(EntlassungsentschÃ¤digungen), die wegen der Beendigung eines
ArbeitsverhÃ¤ltnisses in Form nicht monatlich wiederkehrender Leistungen gezahlt
werden, wird das zuletzt erzielte monatliche Arbeitsentgelt fÃ¼r die der Auszahlung
der EntlassungsentschÃ¤digung folgenden Monate bis zu dem Monat
berÃ¼cksichtigt, in dem im Fall der Fortzahlung des Arbeitsentgelts die HÃ¶he der
gezahlten EntlassungsentschÃ¤digung erreicht worden wÃ¤re; bei Renten wird der
Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunkte fÃ¼r Kindererziehungszeiten entfallenden
Teil berÃ¼cksichtigt; fÃ¼r geringfÃ¼gig BeschÃ¤ftigte nach Â§ 8 Abs. 1 Nr. 1, Â§ 8a
des Vierten Buches betrÃ¤gt das zulÃ¤ssige Gesamteinkommen 450 Euro.

Vorliegend im Streit steht alleine das Vorliegen der Voraussetzungen des Â§ 10 Abs.
1 Nr. 5 SGB V, weshalb im Ã�brigen auf die zutreffenden AusfÃ¼hrungen im
Widerspruchsbescheid Bezug genommen wird.

Das Gesamteinkommen im Sinne des Â§ 10 Abs. 1 Nr. 5 SGB V ist gem. Â§ 16 SGB
IV die Summe der EinkÃ¼nfte im Sinne des Einkommensteuerrechts; es umfasst
insbesondere das Arbeitsentgelt und das Arbeitseinkommen. Hieraus ergibt sich
eine vollstÃ¤ndige IdentitÃ¤t zwischen dem sozialversicherungsrechtlichen
Gesamteinkommen und den EinkÃ¼nften im steuerrechtlichen Sinne zu
verzeichnen ist (Kreikebohm SGB IV/Marschner, 3. Aufl. 2018, SGB IV Â§ 16 Rn 2).

Vorliegend ergeben sich aus dem Einkommenssteuerbescheid fÃ¼r das Jahr 2015
vom 19. August 2016 zugunsten der Ehefrau des KlÃ¤gers EinkÃ¼nfte aus
KapitalvermÃ¶gen in HÃ¶he von 13.670,00 EUR. Hieraus ergibt sich ein monatliches
Gesamteinkommen in HÃ¶he von 1.072,42 EUR (13.670,00 EUR abzÃ¼glich
Sparerpauschbetrag in HÃ¶he von 810,00 EUR aufgeteilt auf 12 Monate). Aufgrund
dieser EinkÃ¼nfte wÃ¤re die Einkommensgrenze gem. Â§ 10 Abs. 1 Nr. 5 SGB V
unstreitig Ã¼berschritten. FÃ¼r das Jahr 2016 lag die Einkommensgrenze bei
monatlich 415,00 EUR, fÃ¼r das Jahr 2017 lag sie bei monatlich 425,00 EUR.
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Ausnahmsweise sind die EinkÃ¼nfte aus KapitalvermÃ¶gen hier aber abweichend
vom Einkommenssteuerbescheid nicht zugunsten der Ehefrau des KlÃ¤gers zu
berÃ¼cksichtigen. Es handelt sich nicht um ein Einkommen, dass im Rahmen ihres
Gesamteinkommens einzubeziehen ist. TatsÃ¤chlich handelt es sich um ein
Einkommen des KlÃ¤gers selbst.

Die ergibt sich zwar nicht aus dem Einkommenssteuerbescheid. Jedoch zeigen die
im Verfahren beigezogenen Unterlagen des Finanzamts Darmstadt, dass es sich
eindeutig um EinkÃ¼nfte aus KapitalertrÃ¤gen handelt, die rechtlich wie
wirtschaftlich dem KlÃ¤ger nicht seiner Ehefrau zuzurechnen sind.

Aus einem Privatkonto der Sparkasse B-Stadt sind fÃ¼r das Jahr 2016
KapitalertrÃ¤ge von 9.811,25 EUR ersichtlich (Bl. 23 der Gerichtsakte). Ein
Privatkonto der C. Bank weist fÃ¼r das Jahr 2016 KapitalertrÃ¤ge in HÃ¶he von
17.506,39 EUR aus (Bl. 25 f. der Gerichtsakte). Beide Konten stehen in
ausschlieÃ�licher rechtlicher Inhaberschaft und wirtschaftlicher Zuordnung alleine
zum KlÃ¤ger.

Aufgrund der vollstÃ¤ndigen ParallelitÃ¤t zwischen steuerrechtlicher und
sozialversicherungsrechtlicher Einkommensermittlung erfolgt der Nachweis des
Gesamteinkommens grundsÃ¤tzlich ausschlieÃ�lich durch den Steuerbescheid (LSG
Baden-WÃ¼rttemberg Urteil vom 27.4.2016 â�� L 5 KR 3462/15). Insbesondere sind
nicht-amtliche Nachweise wie Berechnungen eines Steuerberaters oder
WirtschaftsprÃ¼fers grundsÃ¤tzlich ungeeignet zum Nachweis des
Gesamteinkommens (KassKomm/Zieglmeier, 110. EL Juli 2020, SGB IV Â§ 16 Rn.
28). Die Ã�bertragung der RechtsgrundsÃ¤tze zur MaÃ�geblichkeit des
Einkommensteuerbescheids fÃ¼r die Feststellung des Gesamteinkommens im
Sinne des Â§ 10 SGB V trÃ¤gt dem Umstand Rechnung, dass der RÃ¼ckgriff auf den
von der Finanzverwaltung erstellten Einkommensteuerbescheid aus GrÃ¼nden der
VerwaltungspraktikabilitÃ¤t geboten ist (vgl. etwa BSG, Urteil vom 6.11.2008, â�� B
1 KR 28/07 R) und dadurch Manipulationen weitgehend zu verhindern sind (dazu
etwa LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.3.2006, â�� L 1 KR 36/03). HierfÃ¼r
besteht nicht nur bei der Bemessung der BeitrÃ¤ge, sondern (erst Recht) auch bei
der Systemabgrenzung der gesetzlichen von der privaten Krankenversicherung â��
der die Regelung in Â§ 10 SGB V unter anderem dient â�� Anlass. Der
Versicherungsstatus muss klar und frei von der MÃ¶glichkeit der Einflussnahme
durch zielgerichtetes Vorlegen von Einkommensunterlagen festgestellt werden
kÃ¶nnen (LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 27.4.2016 â�� L 5 KR 3462/15).

In der juristischen Literatur ist die strikte Bindung an den
Einkommenssteuerbescheid indes nicht unumstritten (vgl. KassKomm/Zieglmeier,
110. EL Juli 2020, SGB IV Â§ 16 Rn. 29; Plagemann, FD-SozVR 2016, 378772).
Jedenfalls kann die â�� schlieÃ�lich nicht im Gesetz angelegte â�� faktische
Bindungswirkung des Einkommenssteuerbescheids dann keine Rolle spielen, wenn
er unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten so offensichtlich fehlerhaft ist, dass
auch GrÃ¼nde der VerwaltungspraktikabilitÃ¤t nicht rechtfertigen eine offenkundig
materiell zutreffende Rechtslage in Abweichung vom offensichtlich fehlerhaften
Bescheid zugrunde zu legen. Der im Rechtsstaatsgebot angesiedelte Vorrang des
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Gesetzes kann nicht ohne sachlichen Grund und zudem ohne gesetzliche
Rechtsgrundlage zurÃ¼cktreten.

So liegt der Fall hier. Der Einkommenssteuerbescheid ist offensichtlich fehlerhaft.
Die vorgenannten Steuerbescheide der Sparkasse B-Stadt und der C. Bank weisen
die KapitalertrÃ¤ge rechtlich und wirtschaftlich eindeutig dem KlÃ¤ger, nicht seiner
Ehefrau, zu. Die Fehlerhaftigkeit des Einkommenssteuerbescheids beruht auf den
fehlerhaften Angaben im ELSTER-Formular (Bl. 19-20 der Gerichtsakte). Der KlÃ¤ger
konnte nachvollziehbar erklÃ¤ren, weshalb er den fehlerhaften Steuerbescheid
nicht mit einem Einspruch angegriffen hat, weil die Fehlerhaftigkeit keine
wirtschaftlichen Auswirkungen fÃ¼r ihn oder seine Ehefrau hatte â�� wegen der
Zusammenveranlagung nÃ¤mlich weder Vor- noch Nachteile. Die Fehlerhaftigkeit
des Steuerbescheids war auch offenkundig. Aufgrund der bei den Steuerunterlagen
befindlichen Steuerbescheinigungen der Sparkasse B-Stadt und der C. Bank war
eine rechtliche und wirtschaftliche Zuordnung der KapitalertrÃ¤ge ohne nÃ¤here
PrÃ¼fung und ohne steuerrechtliche WÃ¼rdigung einfach mÃ¶glich. GrÃ¼nde der
VerwaltungspraktikabilitÃ¤t und des Manipulationsschutzes erforderten daher keine
Bindungswirkung des Einkommenssteuerbescheids.

Im Ergebnis hatte die Ehefrau des KlÃ¤gers daher keine Gesamteinnahme Ã¼ber
der Einkommensgrenze des Â§ 10 Abs. 1 Nr. 5 SGB V. Mithin lagen sÃ¤mtliche
Voraussetzung fÃ¼r ihre beitragsfreie Familienversicherung (weiter) vor, weshalb
eine wesentliche Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse nicht gegeben war.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG) und
entspricht dem Ausgang des Verfahrens.

Erstellt am: 26.11.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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